
Laut Bun des mi nis te ri um für wirt schaft li che Zu sam men ar beit und Ent wick lung (BMZ)   
leben weltweit Millionen Menschen in Not und Elend, weil soziale Mindeststandards wie   
Kinder- und Zwangsarbeit missachtet werden. So arbeiten z. B. knapp 80 Millionen Kinder unter ausbeuterischen 
Bedingungen in Textilfabriken oder auf Kaffeeplantagen – leider auch für Produkte unseres täglichen Lebens. Um 
diesen Zustand zu ändern, hat der Bundesrat im Juni 2021 ein Gesetz mit dem offiziellen Namen „Liefer ketten-
sorgfalts pflichten gesetz“ gebilligt. 

Ziel dieses Gesetzes ist, so das BMZ, dass der Schutz der Menschenrechte in globalen Lieferketten verbessert wird. 
Es sollen dabei nicht weltweit deutsche Sozialstandards umgesetzt werden, aber die grundlegenden Menschen-
rechts standards wie z. B. das Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit müssen eingehalten werden.

Dafür übernehmen zukünftig auch Unternehmen in Deutschland Verantwortung, indem sie dafür Sorge tragen müs-
sen, dass die Menschenrechte in ihren Lieferketten eingehalten werden.

Das LKG tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. Es gilt für Unternehmen (gleich welche Rechtsform) mit mehr als 3.000 
Mitarbeitenden und mit Sitz oder Hauptverwaltung in Deutschland. Ein Jahr darauf sollen auch Unternehmen ab 
1.000 Mitarbeitenden betroffen sein – vermutlich wird das nicht die letzte Verschärfung sein.

Den betroffenen Unternehmen werden folgende gesetzliche Sorgfaltspflichten auferlegt:

LKG 
Das Lieferkettengesetz tritt ab dem 1.1.2023 in Kraft 

EuroConsult Deutschland GmbH
Albertus-Magnus-Straße 2, D – 86836 Graben
Telefon: +49 8232 80988-0, Fax: +49 8232 80988-99
info@euroconsult.de, www.euroconsult.de

Haben Sie noch Fragen? Wir unterstützen Sie gerne!  
Kontaktieren Sie uns: 
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Oberste  
Leitung/  
Führung

Pflicht zu 
regelmäßigen  
Berichten

Einrichtung  
eines Beschwerde- 
verfahrens

Grundsatzerklärung  
zur Menschenrechts- 
strategie

Durchführung  
regelmäßiger  
Risikoanalysen

Maßnahmen zur Vermei- 
dung Menschenrechts-/ 
Umwetverletzungen

Einführung  
eines 
Risikomanagements

Zu beachten ist: Bei Verfehlungen drohen Bußgelder von bis zu 2 % des Jahresumsatzes! 

Selbst in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) können sich durch dieses Gesetz viele Aufgaben für 
die Unternehmensleitung ergeben. Daher sollten auch hier die entsprechenden Pflichten bei der Umsetzung bzw. 
Aufrechterhaltung vorhandener Managementsysteme unbedingt berücksichtigt werden.   


